
 
 
 
 
 
 
 

 
Information über Ihren  
Versicherungs- und Vorsorgeberater 

 

Die Abgabe dieser Information erfolgt aufgrund von Art. 45 VAG 
(Vermittler-Informationspflicht). 

 
 

 
Ihr Versicherungs- und Vorsorgeberater 

 
Herr Markus Lauber 
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 
Cicero zertifiziert, Member Nr. 24711 

 
 
 
 

trevimo Insurance GmbH 
Löwenstrasse 16 
8280 Kreuzlingen 
T 071 677 30 00 
info@trevimo.ch 

 
 
 
 

Weitere Informationen zur Firma und Ihrem Berater finden Sie 
auf unserer Homepage trevimoinsurance.ch 
 

  



 

 

 

 

 

 

1. Identität 
 
trevimo Insurance GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kreuzlingen 
und ist unter der Firmenregister Nr. F01498395 bei der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als 
ungebundener Versicherungsvermittler registriert. 
 
Eine Übersicht der Mitarbeiter, deren Ausbildung und Qualifikation sowie Registernummer finden 
Sie auf unserer Homepage trevimoinsurance.ch 
 
2. Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und 

Finanzinstitutionen 
 
trevimo Insurance GmbH ist als ungebundene Versicherungsvermittlerin in der Wahl des für Ihren 
Kunden richtigen Versicherers und Risikoträgers frei und unabhängig. Es bestehen keine 
finanziellen oder anderweitigen Abhängigkeiten zu einem oder mehreren Versicherern, 
Risikoträger und Finanzdienstleister. 
Als unabhängige Versicherungsvermittlerin arbeitet die trevimo Insurance GmbH mit den 
bedeutendsten schweizerischen Versicherern, Risikoträger und Finanzdienstleister zusammen. 
Eine laufend aktualisierte Übersicht finden Sie unter www.trevimoinsurance.ch. 
 
3. Entschädigung 
 
Die trevimo Insurance GmbH wird für Ihre Tätigkeit direkt von den Versicherern, Risikoträger oder 
Finanzdienstleistern entschädigt. Wir bieten unseren Kunden eine engagierte und 
kundenorientierte Dienstleistung an.  
Es steht der trevimo Insurance GmbH frei und sofern notwendig bei kleineren oder aufwendigeren 
Kundenbeziehung ein Pauschalhonorar oder ei Honorar nach Aufwand zu vereinbaren. Dies muss 
jedoch immer schriftlich vereinbart werden. 
 
4. Haftung 
 
Allfällige Ansprüche infolge Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang 
mit der Vermittlungstätigkeit sind umgehend schriftlich zu melden. Ein gesetzlich vorgeschriebener 
Versicherungsschutz ist gewährleistet. 

 


